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BEILAGE ZUR SCHWEIZERISCHEN LEHRERZEITUNG UBER

SONDERFRAGEN
FEBRUAR 1937 3. JAHRGANG NUMMER 1

,/DteSchrift"

Die schweizerische Einheits-
schulschrift

Das Verdienst, zuerst den Weg zu einer sehweizeri-
sehen Einheitsschulschrift gewiesen zu haben, gebührt
unbedingt demVorkämpfer der schweizerischen Schrift-
erneuerung, Pau/ Hu/Ziger in Basel. Er hat den Schreib-
Unterricht, dem bis dahin ein Aschenbrödeldasein un-
ter den übrigen Schulfächern beschieden war, von
Grund aus erneuert, ihm einen planmässigen, der kind-
liehen Entwicklung entsprechenden, sein Interesse
stets wachhaltenden Aufbau gegeben und an Stelle der
unzeitgemässen, dekadenten Buchstabenformen, klare,
einfache und eindeutige Schriftformen gesetzt.

Wenn Hulligers Arbeit es schwer hatte, sich durch-
zusetzen, so waren dafür viele Gründe massgebend, vor
allen das Festhalten am Hergebrachten, das gar nicht
gut zu sein brauchte, um in den Augen seiner Vertei-
diger um vieles besser als das Neue zu Schemen. Die
Folge der grossen Widerstände war dann das Auftau-
chen von Kompromisslösungen, die Einführung kanto-
naler Schulschriften, die fast ausnahmslos von Hulli-
gers klar durchdachter Arbeit profitierten.

Die kantonalen Schulschriften waren es dann aber,
die Einsichtigen die Augen öffneten und ihnen von
verpassten Möglichkeiten ins Gewissen redeten. Da darf
nun wieder einem Manne ein Kränzchen gewunden
werden, der die Angelegenheit einer schweizerischen
Regelung der Schriftfrage freudig aufgriff und sie zu
gutem Ende führen half. Es ist dies der derzeitige Er-
ziehimgsdirektor des Kantons Glarus, Regierungsrat
MüZ/er.

Auf Grund einer Anregung im glarnerischen Land-
rate richtete er am 9. April 1935 an die Erziehungs-
direktionen der deutschsprachigen Kantone ein Kreis-
schreiben, in dem folgende fünf Fragen zur Beantwor-
tung vorgelegt wurden:
1. Welche Schrift gilt in Ihren Schulen als verbind-

lieh, deutsche oder Lateinschrift?
2. Falls Sie die Lateinschrift als Pflichtschulschrift ge-

wählt haben, welche Formen haben Sie eingeführt:
«J die gebräuchlichen, englischen Schriftformen,
Z>^ die Formen der Baslerschrift,
cj die Kellerschrift oder eine andere?

3. Welches sind Hire Erfahrungen auf diesem Gebiet?
4. Wie stellen Sie sich zur Anregung der Vereinheit-

lichung der Schriftformen für die deutsche Schweiz?
5. Würden Sie einer allfällig zu bildenden Konimis-

sion von Fachleuten zur Feststellung einheitlicher
Schriftformen für die ganze Schweiz, vielleicht un-

ter Leitung des eidg. Departements des Innern, zu-
stimmen
Die Antworten, die von den Erziehungsdirektionen

eingingen, lauteten nicht durchweg ermutigend. Stark
spürte man die Zweifel an der Möglichkeit der Schaf-
fung einer Einheitsschulschrift heraus. Der glarnerische
Erziehungsdirektor liess sich aber nicht entmutigen
und legte an der Erziehungsdirektorenkonferenz im
Frühsommer 1935 seine Ansicht über die «Schrift-
frage» in einem gut begründeten Referate dar.

Darin wies er auf die früher mit der deutschen
Schrift vorhanden gewesene Einheitlichkeit hin, die
durch den IJebergang zur Lateinschrift verlorengegan-
gen sei. Diese werde in den meisten Kantonen heute
als Anfangsschrift verwendet, nicht nur, weil sie inter-
nationale Geltung habe, sondern auch darum, weil im
Lese- und Schreibunterricht neue Wege gegangen
werde, die die römische Steinschrift an den Anfang
stellen.

Massgehend für die Erneuerung des Schreibunter-
richts sei auch die Erkenntnis gewesen, dass die Schrift
nicht nur in ihrer äusseren Form, sondern auch in
ihrer Methodik erneuert werden sollte. Im Fehlen
eines methodischen Aufbaues lägen die vielen Mängel
begründet, die sich im Schreibunterricht zeigten und
die der Leistungsfähigkeit des Kindes nicht Gerechtig-
keit widerfahren liessen. Es gelte in der Schule kein
unsicheres Tasten mehr, sondern die gewissenhafte und
sorgfältige Erarbeitung der Handschrift. Alle Schrift-
erneuerer gingen von den klaren und einfachen Zei-
chen der römischen Steinschrift aus, entwickelten dar-
aus die grossen Buchstaben, dann die kleinen, zuerst
unverbunden, dann verbunden. Zuerst sei die Schrift
nur Schnurschrift ohne Schatten, dann komme durch
Verwendung der Breitkantfeder der Wechsel von dün-
nen und breiten Strichen, ohne dass wesentlicher
Druck ausgeübt werden müsse. Die dünnen, glatten
und geschwungenen Züge der alten Schrift seien ver-
schwunden. Auch das Leben habe mit den eleganten,
schwungvollen Schriften vielfach aufgeräumt. Daran
sei besonders die Füllfeder schuld, und die Engländer
seien uns darin vorangegangen.

Wenn man die verschiedenen neuen kantonalen
Schriften vergleiche, so müsse man feststellen, dass viel
Uebereinstimmung bestehe, weshalb die Einigung auf
eine schweizerische Schulschrift gut möglich sei. Die
gleichmässige Ausbildung der angehenden Lehrkräfte
in der Methodik des Schreibunterrichts würde am ehe-
sten zum Ziele führen.

Erziehungsdirektor Müller fasste seine Ausführun-
gen schliesslich in folgende Leitsätze zusammen:
1. Die Erneuerung der Schrift ist eine Aufgabe der

Schule.
2. Eine Vereinheitlichung der Schriftformen für die

deutschsprachige Schweiz wäre aus erzieherischen
und praktischen Gründen erstrebenswert.

3. Grundlage dieser Vereinheitlichung können nur die
aus der römischen Steinschrift entnommenen Buch-
stabenformen sein.
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4. Zur Erreichung dieses Zieles bestellt die Erziehungs-
direktorenkonferenz eine Kommission, die aus Fach-
leuten und Vertretern der Handels- und Industrie-
vereine zusammengesetzt ist.

5. Die Kommission steht unter dem Protektorate der
Erziehungsdirektorenkonferenz. Das eidg. Depar-
tement des Innern ist um seine Mitwirkung zu er-
suchen.

kung der Handelskreise, der Postverwaltung und des
schweizerischen Stenographenvereins sei vorläufig
nicht gewünscht.

In der Folgezeit schieden aus der Arbeitsgemein-
schaft zur Schaffung einer Einheitsschulschrift die
Vertreter der Kantone fPaadt und Zürich aus. Waadt
begründete seinen Standpunkt damit, dass für die
Westschweiz eine Einheitsschulschrift von geringerem
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Ausgangssdirift (1. Sthuljahr)

Die einige Zeit später tagende Kommission der Er-
ziehungsdirektorenkonferenz für die Schaffung einer
Einheitsschulschrift besprach die Schriftfrage beson-
ders auch auf der Grundlage der von der «Werkge-
meinschaft für Schrifterneuerung in der Schweiz»
(WSS) aufgestellten Leitsätze. Diese fordern als Rieht-
aiphabet für die Unter- und Mittelstufe die Formen
der Baslerschrift (nach Hulliger, Methode H. Teil),
Wahlformen für die Oberstufe, Bewegungsschulung
für jede Schulstufe, besonders methodisch geordnet
für die Oberstufe, Schräglegung der Schrift auf der
Mittelstufe und Rundungsübungen, Anbahnung der
persönlichen Schrift auf der Oberstufe, Lelirerausbil-
dung und Schaffung einer ständigen schweizerischen
Schriftüberwachungsstelle.

Die Kommission beschloss, die Schaffung der ins
Auge gefassten Einheitsschrift einer Unterkommission
von Fachleuten zuzuweisen, die auf dem Boden des
Grundsatzes: «FinheifsschwZschri/t so/Z werden eine
Sc/iri/f, gewonnen aus der römischen SteinscZiri/f,
druck/ref und mit sfump/er Feder geschrieben» auf-
bauen solle.

Beschlossen wurde ferner, dass die Unterkommis-
sion aus neun Mitgliedern bestehen solle (Vertreter
der Kantone Bern, Zürich, Luzern, Basel, St. Galleu,
Waadt, Glarus, Aargau und Thurgau). Eine Mitwir-
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Mittelstufe, steile Bandzug-SArift

Wahlform für den Fall, dass die Steilsdirift die Endsdirift ist

Interesse als für die deutschsprachige Schweiz sei. Un-
verständlich ist die Steüungnahme der zürcherischen
Erziehungsdirektion. Ihr Vertreter in der Unterkom-
mission begründete seinen Standpunkt damit, dass der
zürcherische Erziehungsrat (nicht der jetzt amtende!)
einen Beschluss in der Schriftfrage gefasst habe, der
mit dem Grundsatz der interkantonalen Schriftkom-
mission nicht gut in Einklang zu bringen sei. Als ob
ein Beschluss, der durch die Zeitentwicklung überholt
worden ist, nicht revidiert werden könnte

Die unter der zielbewussten Leitung von Schulin-
spektor Dr. J. BraucZiZi, Glarus, stehende Unterkom-
mission leistete nun ganze Arbeit. Ihr gehörten noch
an: F. Kuhn, Lehrer, Zofingen; Paul HuZZiger, Basel;
G. Hirsbrunner, Sekundarlehrer, Rüegsauschachen
(Bern) ; A. Amrein, Lehrer, Greppen (Luzern) ; Hans
Hunzifcer, Lehrer, Schaffhausen, und Paul Lüthy, Leb-
rer, Weinfeiden.

Die Kommission tagte in ganztägigen Sitzungen von
je ungefähr siebenstündiger Dauer am 14. Dezember
1936 in Olfen, am 19. Dezember 1936 und 2. Januar
1937 in Zürich. Um dem kantonalen Schriftenwirr-
warr zu steuern, zeigten alle Verfasser der verschie-
denen kantonalen Schriften den ausgesprochenen Wil-
len, durch allseitiges Entgegenkommen eine Verstän-
digung zu erleichtern. So wurde es möglich, in ver-
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hältnismässig kurzer Zeit sich auf die Einheitsalpha-
bete zu einigen. Die methodischen Fragen konnten
unberücksichtigt bleiben, da die Verhältnisse in den
einzelnen Kantonen zu verschiedenem Vorgehen nöti-
gen. Die Kommission gibt zum Schlüsse noch der An-
sieht Ausdruck, dass der Erfolg des von ihr einstimmig
befürworteten Einheitsalphabets abhängig ist von der
Verwirklichung folgender Postulate:
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1. In den Lehrerbildungsanstalten sollen Fachleute
mit dem Schreibunterricht betraut werden. Weil
Schreiben auch in seiner erzieherischen Bedeutung
nicht nur als unbedeutendes Nebenfach gelten kann,
soll es bei den Lehrerprüfungen als Prüfungsfach
erklärt werden.

2. Jeder Lehrer soll die Einheitsschrift nach Form und
Tempo beherrschen.

3. In der Primär- und Sekundärschule soll dem
Schreibunterricht genügend Zeit eingeräumt wer-
den. Beim Uebertritt in die Sekundärschule muss
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Beispiel der Handschrift, 6. Schuljahr

die Einheitsschrift fliessend geschrieben werden,
doch soll sich die Sekundärschule davor hüten, an
die Schreibgeschwindigkeit der Schüler übersetzte
Anforderungen zu stellen.

4. Die Buchstabenformen in den Erstklassbüchlein sol-
len den Formen des Steinschriftalphabets angepasst
werden.
Diese von der Unterkommission einstimmig gefass-

ten Beschlüsse wurden in der Sitzung der Schriftkom-
mission der Erziehungsdirektorenkonferenz vom 1. Fe-
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Beispiel der Handschrift, 9. Schuljahr

hruar 1937 in OZfen gutgeheissen und diese beschlöss,
den Verlag des Einheitsalphabets zu übernehmen.

Unter dem Datum vom 6. Februar teilte dann der
Präsident der genannten Schriftkommission, Reg.-Rat
MüZZer, Glarus, in einem ausführlich gehaltenen Zir-
kular den Werdegang der schweizerischen Einheits-
schulsclirift den Erziehungsdirektionen mit, diese er-
suchend, sie zur Grundlage des Schreibunterrichts in
den ihr unterstellten Schulen zu machen, und sie zu-
gleich bittend, ihre Zustimmung bis zum 25. Februar
1937 bekanntzugeben.

Das Zirkular konnte zugleich melden, dass die Er-
Ziehungsdirektionen der Kantone Bern, Luzern, ßaseZ-
stadt, BaseZZa/ifZ, SoZotZium, Se/ta///zau.sen, dargau,
TZiurgau, SV. GaZZen und G/arus ihre Zustimmung ge-
geben haben und dass auch die Schriftkommission des

Pestalozzianums, auf ihren eigenen Vorschlag verzieh-
tend, sich die Einheitsschrift zu eigen gemacht habe.

v. A/.

Lehrplan für den Schreibunterricht
im Thurgau

Das Amtsblatt vom 12. Februar enthält den Regierungsrats-
beschluss über die Einführung der neuen schweizerischen Schul-
schritt. Diese wird mit Beginn des Schuljahres 1937/38 obliga-
torisch erklärt und die Lehrerschaft verpflichtet, sich an die
Richtalphabete zu halten. Der provisorische Lehrplan für die
Primarschulen und der Lehrplan für die Sekundärschulen wer-
den bezüglich des Schreibunterrichtes wie folgt abgeändert resp.
ergänzt :

1. Schuljahr: Bewegungsübungen und Erarbeitung der gros-
sen und kleinen Steilschrift. 2. und 3. Schuljahr: Erarbeitung
der verbundenen Handschrift im gliedernden und fliessenden
Schreiben. 4, Schuljahr: Bewegungsschulung, Arm- und Finger-
technik, fliessendes Schreiben. 5. Schuljahr: Schräglegung der
Handschrift. 6. Schuljahr: Im Sommersemester Einführung der
Breitfeder in Verbindung mit der Einübung der deutschen
Schrift; im Wintersemester technische Uebungen zum beschleu-
nigten Sehreiben der schweizerischen Schulschrift. Oberklassen:
Beschleunigtes und schnelles Schreiben der Handschrift (evtl.
Zierschriften). Sekundärschule: Beschleunigtes und schnelles
Schreiben der neuen Schulschrift durch technische Schulung.
Zierschriften (Steilschrift und Gotik). Die Zahl der Schreib-
stunden der Primär- und Sekundärschulen wird durch diesen
Beschluss nicht berührt, ebenso nicht die Verpflichtung, in der
VI. Primarklasse wöchentlich eine Schreibstunde zur Uebung
der deutschen Schrift zu verwenden. Die Lehrerschaft wird zur
Einführung in die Methode der neuen Schrift zu Instruktion»-
kursen aufgeboten. Zur-Vermeidung nachteiliger Umstellungen
im Schreibunterricht wird den Schulvorsteherschaften das Recht
eingeräumt, vor Beginn des Schuljahres 1937/38 zu bestimmen,
dass die Schüler, welche im Schuljahr 1937/38 der IV. oder einer
höheren Klasse angehören, bis zu ihrem Austritt aus der Schule
weiterhin in der bisher geübten Schrift unterrichtet werden.

WSS-Tagung
Anlässlich des ScZiiceizertscZien Le/trertages in Lu-

zern am 29. und 30. Mai 1937 findet eine WSS-Tagung
statt. Nähere Angaben folgen.

Eine Zusc/iri/V von Herrn PauZ HuZZiger, in teeZcZier

er seiner Genugtuung über das EinigungsteerL Zmgrün-
eleten Ausdruck gibt, konnte Zeider nicZit meZir unter-
geferaeZit teerden.

„Die Schrift". Schriftleitung: PAUL VON MOOS, Winterthur.
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